
Theologische AkzenteTheologische Akzente

MBS TexTe 104
10. Jahrgang 

2013

M
A

R
T

R
IN
BUCER

SEM
IN

A

R
EPH4:12

Prof. Dr. Dr. J. W. Montgomery

Der christliche  
Glaube hat Gründe



InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis

1. Aufl. 2013

Der mögliche Wert offenbarter Menschenrechte ...................... 3

Der Glaubenssprung kann ein Fall ins Leere sein ..................... 4

Das Christentum beschreitet einen anderen Weg ..................... 4

Paulus auf dem Aeropag ........................................................... 5

Warum juristische Argumentation? .......................................... 5

Zeugnisse für den Wert des juristischen  
Beweises in der Schlichtung  
letztgültiger Behauptungen ...................................................... 6

Die vier Schlüsselfragen ........................................................... 7

Die Unsinnigkeit eines lügenden Gottes ................................ 26

Die Absurdität eines kenotischen Christus ............................. 26

Nun zu den biblischen Menschenrechten ............................... 27

Anmerkungen ........................................................................ 27

Über den Autor ...................................................................... 31

Studienzentren ....................................................................... 32

Impressum ............................................................................. 33



Pro mundis 3

Der christliche Glaube hat Gründe

In diesem Aufsatz untersuche ich die 
Verlässlichkeit der Dokumente und die 
Zuverlässigkeit der neutestamentlichen 
Zeugen im Bezug auf die zentralen 
Erklärungen, nämlich dass Gott in 
Jesus Christus gesprochen hat und dass 
die Bibel eine transzendentale Grund-
lage für die  Erkenntnis und die Würde 
des Menschen bietet.

Der mögliche  
Wert offenbarter  
Menschenrechte

Die Unmenschlichkeit des Menschen 
gegenüber dem Menschen schreit nach 
der Art von uneingeschränkter Verur-
teilung, die nur eine Philosophie unver-
äußerlicher Rechte bieten kann. Unver-
äußerliche Rechte wiederum können 
nicht auf den Treibsand menschlicher 
Meinung oder gesellschaftlicher Werte 
gebaut werden. Die religiöse Theorie des 
Naturrechts spiegelt die gemeinsame 
Überzeugung von Menschen guten 
Willens wider, dass absolute Maßstäbe 
für ethisches Verhalten existieren. Der 
Inhalt dieser Maßstäbe bleibt jedoch 
schwer zu fassen. Perrott verschärft 
die Problematik beträchtlich, wenn er 
schreibt:

Traditionell wurden zwei Arten von 
Antworten gegeben auf die Frage, 
wie man die Quelle und den Inhalt 
der Regeln des Naturrechts bestimmt. 
(Manchmal, wie bei Aquinas, wurden 
beide Arten von Antworten in einer 
Theorie vereinigt). Man sagt, wir seien 
in der Lage, zu entdecken, was die 
Prinzipien des Naturrechts sind, weil 
sie entweder Bekundungen dessen seien, 
was Gott von uns fordert, und dessen, 
was er entsprechend in uns gebildet 
hat, oder alternativ Prinzipien, die 
als notwendig zu erkennen, uns unser 
gewöhnlicher menschlicher Verstand, 
wenn ihm die Gelegenheit gegeben 
wird, zwingt.

Von diesen beiden fällt für den Verfas-
ser die erste Art von Antwort als logisch 
befriedigender ins Auge. Natürlich 
wird sie für den, der zum Nicht-religi-
ösen neigt, praktisch unakzeptabel und 
für manche Atheisten absolut unver-
ständlich sein. Aber wenn wir ein-
fach einmal davon ausgehen, dass die 
Voraussetzung „Gott existiert“ sinnvoll 
ist, dass Gott tatsächlich existiert, und 
dass er uns über seine Wünsche für uns 
informiert hat, dann würde es keine 
besondere logische Schwierigkeit berei-
ten, seine Anweisungen als höchst spezi-
fisch, wenigstens in einigen Bereichen, 
zu betrachten.1
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Auf ziemlich genau die gleiche Weise 
erklärt Shestack:

Wenn erst der Sprung zu glauben 
gemacht wurde, dann kann Religi-
on der attraktivste der theoretischen 
Ansätze sein. Wenn menschliche Wesen 
nicht als in Gottes Bilde angesehen 
werden, dann können ihre Grund-
rechte durchaus ihre metaphysische 
Daseinsberechtigung verlieren. Das 
Konzept von menschlichen Wesen, die 
im Bilde Gottes geschaffen wurden, 
stattet Männer und Frauen mit einem 
Wert und einer Würde aus, aus der auf 
logische Weise die Komponenten eines 
umfassenden Systems von Menschen-
rechten fließen.2

Sowohl Perrott als auch Shestack sind 
Rechtsgelehrte, nicht Theologen, und 
sie gehen diesen spannenden Einsich-
ten nicht weiter nach. Perrott vertritt 
die Auffassung: „Die Einwände gegen 
diesen Ansatz … bringen Fragen von 
Theologie und Religionsphilosophie 
auf, nicht solche von Rechtsphilosophie 
oder allgemeiner Logik, und zu diesem 
Punkt wird hier nicht mehr gesagt.“

Der Glaubenssprung 
kann ein Fall ins Leere 
sein

Wir gestehen bereitwillig zu, dass 
existentielle, blinde „Glaubenssprünge“ 
oft selbstmörderische Sprünge sein 
können und sind, für die es per defi-
nitionem keine Kriterien für Wahrheit 
gibt, bevor der Sprung gemacht wurde. 

Aber was ist, wenn die Wahrheit eines 
Offenbarungsanspruchs nicht von 
einem nicht verifizierbaren, subjektivis-
tischen Glaubenssprung abhängt? Was 
ist, wenn ein Anspruch auf offenbarte 
Wahrheit nicht „Fragen von Theologie 
und Religionsphilosophie aufbringt“ 
– nicht auf eine Art von esoterischer, 
fideistischer Methode aufbaut, die nur 
denen verfügbar ist, die schon „wahre 
Gläubige“ sind –, sondern gerade auf 
die Art vernunftmäßig zu denken, 
die im Gesetz zum Ausdruck kommt, 
um Fragen von Gegebenheiten zu 
entscheiden?

Das Christentum 
beschreitet einen  
anderen Weg

Der historische christliche Anspruch 
unterscheidet sich qualitativ von den 
Ansprüchen aller anderen Religionen 
in dem erkenntnistheoretischen Punkt, 
nämlich der Frage der Überprüfbar-
keit. Östliche Glaubensrichtungen und 
der Islam, um Beispiele zu nehmen, die 
uns aus den vorangegangenen Kapi-
teln schon bekannt sind, fordern den 
unentschiedenen Sucher dazu auf, ihre 
Wahrheit experimentell zu entdecken: 
Die Glaubenserfahrung wird selbstbe-
stätigend sein. Unglücklicherweise ist 
eine subjektive Glaubenserfahrung, wie 
der analytische Philosoph Kai Nielsen 
und andere drastisch gezeigt haben, 
logisch betrachtet nicht in der Lage, 
„Reden über Gott zu bestätigen“ – die 
angenommenen absoluten ethischen 
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Werte und Menschenrechtsprinzipien, 
über die der besagte Gott redet, ein-
geschlossen.3 Das Christentum auf der 
anderen Seite erklärt, dass die Wahr-
heit seiner absoluten Ansprüche voll 
und ganz auf gewissen historischen 
Tatsachen beruht, die für gewöhnliche 
Untersuchungen offen sind. Diese Tat-
sachen beziehen sich im Wesentlichen 
auf den Menschen Jesus, seine Selbst-
vorstellung als Gott in menschlichem 
Fleisch und seine Auferstehung von den 
Toten als Beweis seiner Gottheit.

Paulus auf dem Aeropag

Auf diese Weise bot der rabbinische 
Rechtsgelehrte, christliche Konvertit 
und Apostel, Paulus von Tarsus, sein 
Evangelium stoischen Philosophen in 
Athen als die historisch verifizierbare 
Erfüllung von Naturreligion und der 
Tradition des Naturrechts mit deren 
vagem und unzureichend definiertem 
Inhalt an.

Einige Philosophen aber, Epikureer 
und Stoiker, stritten mit ihm [Paulus 
in Athen]. Und einige von ihnen spra-
chen: Was will dieser Schwätzer sagen? 
Andere aber: Es sieht so aus, als wolle 
er fremde Götter verkündigen. Er hatte 
ihnen nämlich das Evangelium von 
Jesus und von der Auferstehung ver-
kündigt. Sie nahmen ihn aber mit und 
führten ihn auf den Areopag und spra-
chen: Können wir erfahren, was das 
für eine neue Lehre ist, die du lehrst? 
… Paulus aber stand mitten auf dem 
Areopag und sprach: Ihr Männer von 

Athen, ich sehe, dass ihr die Götter 
in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin 
umhergegangen und habe eure Hei-
ligtümer angesehen und fand einen 
Altar, auf dem stand geschrieben: Dem 
unbekannten Gott. Nun verkündi-
ge ich euch, was ihr unwissend ver-
ehrt … Zwar hat Gott über die Zeit 
der Unwissenheit hinweggesehen; nun 
aber, gebietet er den Menschen, dass 
alle an allen Enden Buße tun. Denn 
er hat einen Tag festgesetzt, an dem er 
den Erdkreis richten will mit Gerech-
tigkeit durch einen Mann, den er dazu 
bestimmt hat, und hat jedermann den 
Glauben angeboten, indem er ihn von 
den Toten auferweckt hat.4

An einem Punkt in seiner Rede 
bekräftigt Paulus, dass menschliches 
Leben das Produkt göttlicher Schöp-
fung ist, „wie auch einige Dichter bei 
euch [den Stoikern] gesagt haben“. Er 
macht dadurch klar, dass das klassische 
Denken über das Naturrecht so weit, 
wie es ging, richtig war, obwohl es kei-
nesfalls weit genug ging.5 Seine Vollen-
dung konnte in Jesus gefunden werden, 
dem Mann, den Gott bestimmte, und 
sein göttlicher Charakter war nach-
weisbar durch seine Auferstehung von 
den Toten.

Warum juristische  
Argumentation?

Ich habe an anderem Ort diesen Fall 
dargelegt, indem ich standardmäßige, 
anerkannte Techniken historischer 
Analyse verwendet habe.6 Hier werden 



Prof. Dr. Dr. J. W. Montgomery

MBS TexTe 1046

wir, passend zu dem juristischen Cha-
rakter des internationalen und verglei-
chenden Rechts der Menschenrechte, 
juristische Argumentation und das 
Beweisrecht gebrauchen. 

Der Vorteil eines juristischen Ansat-
zes liegt in der Schwierigkeit, dass man 
ihn nicht einfach über Bord werfen 
kann: Juristische Maßstäbe für Beweis-
führung entwickeln sich zu einem 
wesentlichen Mittel, die hartnäckigs-
ten Streitfragen in der Gesellschaft zu 
lösen (die Klärung von Streitfragen 
durch Selbsthilfe – die einzige Alter-
native zur Rechtsprechung – wird jede 
Gesellschaft zerreißen). 

Man kann daher die juristische 
Argumentation nicht so einfach weg-
werfen, nur weil ihre Anwendung auf 
das Christentum in einem Urteil für 
den christlichen Glauben und seinen 
Ansatz für Menschenrechte resultiert!7

Zeugnisse für den  
Wert des juristischen 
Beweises in der  
Schlichtung letztgültiger 
Behauptungen

Es ist bedeutsam, dass es sowohl in 
der Philosophie als auch in der Theo-
logie Initiativen gibt, Argumentationen 
im juristischen Stil einzuführen. Ste-
phen Toulmin, Professor für Philoso-
phie in Leeds und einer der führenden 
analytischen Philosophen unserer Zeit, 
führt einen wahren Ruf zu den Waffen 
vor:

Um die Macht alter Modelle und Ana-
logien zu brechen, können wir uns selbst 
ein neues beschaffen. Logik ist interes-
siert an der Stichhaltigkeit der Behaup-
tungen, die wir aufstellen – an der 
Solidität der Grundlage, die wir erzeu-
gen, um sie zu stützen, der Festigkeit 
des Rückhaltes, den wir ihnen geben – 
oder, um die Metapher zu wechseln, an 
der Art von Fall, den wir zur Vertei-
digung unserer Behauptungen präsen-
tieren. Die juristische Analogie, die in 
dieser letzten Art, diesen Punkt darzu-
stellen, enthalten ist, kann ausnahms-
weise eine wirkliche Hilfe sein. So lasst 
uns Psychologie, Soziologie, Techno-
logie und Mathematik vergessen, die 
Echos von Baustatik und Collage in 
den Wörtern „Grundlage“ und „Rück-
halt“ ignorieren und die Disziplin der 
Jurisprudenz als unser Modell nehmen. 
Logik (so können wir sagen) ist verall-
gemeinerte Jurisprudenz. Argumente 
können mit Gerichtsverfahren verg-
lichen werden, und die Behauptungen, 
die wir aufstellen und für die wir im 
außerjuristischen Kontext argumen-
tieren, mit Behauptungen, die vor 
Gericht gemacht werden, während die 
Fälle, die wir präsentieren, um jede Art 
von Behauptung zu stützen, miteinan-
der verglichen werden können.8

Mortimer Adler wendet am Ende 
seiner sorgfältigen Diskussion der Frage 
nach Gottes Existenz nicht das traditi-
onelle philosophische Ideal cartesiani-
scher absoluter Gewissheit an, sondern 
die juristischen Maßstäbe von überwie-
gendem Beweis und Beweis der keinen 
Raum für vernünftige Zweifel lässt:
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Wenn ich nicht mehr sagen kann, als 
dass die überwiegende Menge von 
Argumenten den Glauben bevorzugt, 
dass Gott existiert, dann kann ich 
trotzdem sagen, dass ich vernünftige 
Gründe für diesen Glauben aufgestellt 
habe ...

Ich bin überzeugt, dass Gott existiert, 
entweder weil kein Raum für ver-
nünftige Zweifel bleibt oder durch 
den überwiegenden Beweis, der diese 
Schlussfolgerung den Gründen gegen 
sie vorzieht. Ich bin daher bereit, diese 
Untersuchung mit der Aussage abzu-
schließen, dass ich vernünftige Gründe 
dafür habe, die Existenz Gottes zu 
bekräftigen.9

Und von der juristischen Seite 
erkennt Jerome Hall die Möglichkeit 
an, zentrale Fragen von Religion und 
Ethik durch das differenzierte Instru-
ment juristischer Argumentation zu 
schlichten.

Juristische Regeln der Beweisführung 
sind Reflektionen des „natürlichen Ver-
stands“, und sie können auf mehrere 
Weise in den Dialog eintreten, zum 
Beispiel um die Gültigkeit theologischer 
Argumente für die Existenz Gottes zu 
überprüfen und um säkulare Glau-
bensinhalte, selbst solche, an denen 
ohne vernünftigen Zweifel festgehalten 
wird, von einem Glauben zu unter-
scheiden, der so fest ist (Hiobs), dass 
er auch den leichtesten Schatten eines 
Zweifels ausschließt und selbst ange-
sichts einer Beweislage bestehen bleibt, 
die auf vernunftgemäßer Grundlage 
deutlich im Widerspruch dazu steht. 

Auf diese und andere Weisen schließt 
sich die Rationalität des Beweisrechts 
bei der Verhandlung eines Problems 
beim Stellen sachdienlicher Fragen 
über Glauben an den philosophischen 
Rationalismus an.10

Die vier Schlüsselfragen

Was sind nun in Bezug auf unsere 
Diskussion die „sachdienlichen Fragen 
über den Glauben“? 

Vier umfassende Fragen müssen 
beantwortet werden: (1) Sind die his-
torischen Aufzeichnungen über Jesus 
solide genug, um sich auf sie zu verlas-
sen? (2) Ist das Zeugnis in diesen Auf-
zeichnungen bezüglich seines Lebens 
und Dienstes ausreichend verlässlich, 
um zu wissen, was er von sich selbst 
behauptete? 

(3) Belegen die Berichte von seiner 
Auferstehung von den Toten, die als 
Beweis für seine göttlichen Ansprü-
che dargeboten werden, tatsächlich 
diese Ansprüche? (4) Falls Jesu Gott-
heit auf die vorangehende Art erwiesen 
wird, drückt er damit einen göttlichen 
Bestätigungsstempel auf die Bibel und 
macht dadurch ihre die Menschen-
würde betreffenden Äußerungen apo-
diktisch gewiss? 

Wir wollen sehen, wie juristische 
Argumentation hilft, jede dieser 
Schlüsselfragen zu beantworten.
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(1) Die Frage der Dokumente

Grundlegend für jede Bestimmung 
der Stichhaltigkeit christlicher Behaup-
tungen ist die Frage nach der Verläss-
lichkeit der sachdienlichen historischen 
Dokumente. Die Dokumente, um die 
es geht, sind nicht (wenigstens nicht 
für Otto Normalverbraucher) Jose-
phus, Tacitus, Plinius der Jüngere oder 
andere heidnische Bezüge auf Jesus, 
obwohl diese natürlich existieren. Sol-
che Bezüge sind bestenfalls sekundär, 
da keiner dieser Autoren direkten Kon-
takt mit Jesus oder mit seinen Jüngern 
hatte. 

Die Dokumente, von denen die Argu-
mente für das Christentum abhängen, 
sind die Schriften des Neuen Testa-
ments; denn sie beanspruchen, von 
Augenzeugen oder von nahen Mitar-
beitern von Augenzeugen geschrieben 
worden zu sein (tatsächlich war ihr 
Ursprung in apostolischen Kreisen das 
wesentliche Kriterium dafür, sie in das 
Neue Testament aufzunehmen).

NT-Dokumente als  
taugliche Beweismittel

Wie gut sind diese Aufzeichnungen 
des Neuen Testaments? Sie erfüllen auf 
schöne Weise den Bedarf des Histori-
kers an Verlässlichkeit in der Überlie-
ferung (ihre Texte sind von der Zeit 
ihrer Niederschrift bis in unsere Tage 
akkurat überliefert worden), interner 
Verlässlichkeit (sie beanspruchen, als 
Dokumente Primärquellen zu sein, 
und das hört sich wahr an) und exter-
ner Verlässlichkeit (ihre Verfasserschaft 

und ihre Abfassungsdaten werden 
gestützt durch solche soliden äußeren 
Zeugnisse, wie das des Autors Papias 
aus dem frühen zweiten Jahrhun-
dert, einem Schüler des Evangelisten 
Johannes. 

Ihm wurde von Johannes berichtet, 
dass die ersten drei Evangelien tatsäch-
lich von ihren traditionell überliefer-
ten Verfassern geschrieben wurden).11 
Simon Greenleaf von Harvard, die 
größte Autorität des 19. Jahrhunderts 
im Beweisrecht in der Welt des Bür-
gerlichen Rechts, wandte auf diese Auf-
zeichnungen die „Antike-Dokumente“-
Regel an: Antike Dokumente werden 
als taugliches Beweismittel angenom-
men, wenn sie „redlich in der äußeren 
Aufmachung“ sind (d. h. sie bieten kei-
nen inneren Beweis für Manipulation) 
und in „annehmbarer Aufbewahrung“ 
erhalten wurden (d. h. ihre Konservie-
rung war vereinbar mit ihrem Inhalt). 

Er zieht den Schluss, dass die Taug-
lichkeit der Dokumente des Neuen 
Testaments von jedem Gerichtshof 
bestätigt werden würde.12

Fälschungen können den  
Test der Zeit nicht bestehen

Die Spekulation, die Evangelienbe-
richte seien ungefähr dreihundert Jahre 
nach den Ereignissen, die in ihnen 
beschrieben werden, als „Fälschungen“ 
verfasst worden (ein Standpunkt, der 
unnötigerweise von Professor Trevor-
Roper vorgebracht wurde), wurde von 
Justizminister Hailsham, der hoch-
rangigsten juristischen Koryphäe Eng-
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lands, mit einer treffenden Anwalts-
Illustration verworfen.

[Was] das Argument ungültig macht, 
ist eine Tatsache über Fälschungen aller 
Art, die ich selbst im Verlauf eines Pro-
zesses lernte, an dem ich teilnahm. In 
ihm stand die Echtheit eines Gemäldes 
in Frage, von dem behauptet wurde, 
dass es von Modigliani gemalt und 
unterschrieben sei. Dieses Gemälde 
wurde als Ergebnis meiner Beweis-
führung durch Röntgenbeweis als 
Fälschung erwiesen. Aber im Verlauf 
meiner Untersuchungen wurde mir von 
meinem Fachberater eine beachtliche 
Bibliographie zur Verfügung gestellt 
betreffs des Wesens von Fälschungen 
aller Art und wie man sie aufdecken 
kann. Es gab ein Argument, das von 
dem Verfasser eines dieser Bücher vorge-
tragen wurde, das von direktem Belang 
für das Thema ist, das ich hier disku-
tiere. Obwohl oft Fälschungen gemacht 
werden können, die Zeitgenossen des 
Fälschers verwirren oder tatsächlich 
betrügen, können die Fachleute oder 
sogar die Nichtfachleute einer späteren 
Zeit sie ausnahmslos aufdecken, seien 
sie betrügerisch gemacht oder nicht, 
weil der Fälscher unbedingt stilistisches 
oder anderes Material einfügt, das für 
Zeitgenossen nicht offensichtlich ist, 
weil sie Zeitgenossen sind, das aber spä-
teren Beobachtern von einer Meile Ent-
fernung auffällt, weil sie die Maßstäbe 
oder die Materialien oder die Stile eines 
nachfolgenden Zeitalters mit denen des 
Verfassers, dessen Werk gefälscht wurde, 
vergleichen.13

Um Jesus rauszuschmeißen, 
musst du zuerst Tiberius Caesar 
ausrangieren

Was den Skeptizismus der so genann-
ten Bibelkritik (oder Redaktionskritik) 
in der liberalen theologischen Tradition 
betrifft, so stammt er von einer über-
holten Methodik (heute fast allgemein 
von Altphilologen und Literaturwissen-
schaftlern und von Spezialisten in ver-
gleichenden Studien des Nahen Ostens 
ausrangiert) und von ungerechtfertig-
ten philosophischen Grundvorausset-
zungen (wie etwa Voreingenommenheit 
gegenüber Übernatürlichem sowie Vor-
eingenommenheit zugunsten religiöser 
Evolution).14 A. N. Sherwin-White, ein 
Experte in Römischem Recht, entgeg-
net solchen Kritikern in seinen Sarum-
Vorlesungen von 1960–61 an der Uni-
versität London:

Es ist erstaunlich, dass zwar das Ver-
trauen in die griechisch-römischen 
Historiker gewachsen ist, das Studium 
der Evangelienerzählungen im 20. 
Jahrhundert, das von nicht weniger 
vielversprechendem Material ausgeht, 
jedoch eine düstere Wendung genom-
men hat in der Entwicklung der Form-
kritik, so dass die fortgeschritteneren 
Vertreter von ihr offensichtlich – so 
weit ein Amateur die Materie verstehen 
kann – die Behauptung aufrechterhal-
ten, dass der historische Christus nicht 
zu erkennen ist und die Geschichte 
seiner Mission nicht geschrieben werden 
kann. Das erscheint sehr merkwür-
dig, wenn man damit den Fall des am 
besten bekannten Zeitgenossen Christi, 
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der wie Christus eine gut dokumen-
tierte Figur ist, vergleicht, nämlich 
Tiberius Caesar. Die Geschichte seiner 
Herrschaft ist bekannt aus vier Quel-
len, den Annalen des Tacitus und der 
Biographie durch Sueton, geschrieben 
ungefähr achtzig oder neunzig Jahre 
später, dem kurzen zeitgenössischen 
Bericht von Velletus Paterculus und 
der Geschichtsschreibung aus dem drit-
ten Jahrhundert von Cassius Dio. Diese 
widersprechen einander auf die wildest 
mögliche Weise, sowohl in wichtigen 
Angelegenheiten politischer Handlun-
gen oder Motive als auch in spezifischen 
Einzelheiten und unwichtigeren Ereig-
nissen. Jeder würde eingestehen, dass 
Tacitus die beste aller Quellen ist, und 
doch würde kein ernsthafter moderner 
Historiker die Mehrzahl der Behaup-
tungen von Tacitus über die Motive 
von Tiberius für bare Münze nehmen. 
Das steht jedoch nicht der Überzeugung 
im Weg, dass das Material von Taci-
tus gebraucht werden kann, um eine 
Geschichte des Tiberius zu schreiben.15

Autobiographischer Exkurs

Die Schlussfolgerung ist unaus-
weichlich: Wenn man die Dokumente 
des Neuen Testaments mit allgemein 
akzeptierten säkularen Schriften der 
Antike vergleicht, dann ist das Neue 
Testament mehr als gerechtfertigt. Als 
ich vor einigen Jahren mit Philosophie-
professor Avrum Stroll von der Univer-
sität von British Columbia über diesen 
Punkt debattierte,16 antwortete er: „Ok, 
ich werde meine Kenntnis der klassi-

schen Welt hinauswerfen.“ Daraufhin 
rief der Vorsitzende der klassischen 
Fakultät: „Mein Gott, Avrum, mach 
das nicht!“

(2) Die Frage der Zeugnisse

Wenn, wie wir gesehen haben, die 
Aufzeichnungen des Neuen Testa-
ments solide historische Dokumente 
sind, wie gut ist dann ihr Zeugnis über 
Jesus? Das ist eine Frage großer Wich-
tigkeit, weil die Berichte uns deutlich 
erzählen, dass Jesus behauptete, nichts 
weniger zu sein als Gott im Fleisch, der 
auf die Erde kam, um Gottes Willen 
für den Menschen zu offenbaren und 
die Menschheit von ihrer Sünde zu 
retten. Außerdem zeichnet dasselbe 
Zeugnis akribisch die Erscheinungen 
Jesu nach der Auferstehung auf. Eine 
Entscheidung über seine Verlässlichkeit 
wird sich also direkt auf unsere dritte 
Hauptfrage, die Historizität der Aufer-
stehung Jesu, auswirken.

In einem Gerichtsverfahren wird 
eine zulässige Zeugenaussage als wahr 
angesehen, wenn sie nicht angefoch-
ten oder auf andere Weise in Zweifel 
gezogen wird. Das stimmt überein mit 
dem gewöhnlichen Leben, wo nur der 
Paranoiker sich an eine Sache mit der 
Voreingenommenheit macht, dass jeder 
lügt (man denke an den Cousin Elmo, 
der davon überzeugt ist, von Albanern 
verfolgt zu werden). Die Beweislast 
liegt dann bei denen, die zeigen wol-
len, dass das Zeugnis des Neuen Testa-
ments über Jesus nicht glaubwürdig ist. 
Wir wollen das Evangelienzeugnis über 
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Jesus unter das juristische Mikroskop 
legen, um zu sehen, ob seine Verläss-
lichkeit angefochten werden kann.

Wir wenden hier eine Konstruktion 
zum Angriff gegen Meineid an, die als 
„die feinste Arbeit zu diesem Thema“17 
bezeichnet worden ist. McCloskey und 
Schoenberg bieten einen vierfachen 
Test zum Aufdecken von Meineid, 
wozu eine Bestimmung von inneren 
und äußeren Mängeln im Zeugen 
selbst auf der einen Seite und im Zeug-
nis selbst auf der anderen Seite gehört.18 
Wir können ihr Schema in die Form 
eines Schaubilds (vgl. Abbildung 5) 
übertragen.

Innerer Mangel bei den Zeugen?

(a) Innere Mängel beim Zeugen 
selbst beziehen sich auf irgendein per-
sönliches Merkmal oder auf die ver-
gangene Geschichte und haben das 
Bestreben zu zeigen, dass der „Zeuge 
schon an sich nicht vertrauenswürdig, 
unseriös und unzuverlässig“ ist. Waren 
die apostolischen Zeugen von Jesus 
Personen, denen man nicht glaubt, weil 
sie „nicht die Art von Personen waren, 
denen man trauen kann“? Waren sie 
vorbestraft oder gibt es Grund anzu-
nehmen, dass sie krankhafte Lügner 
waren? Wenn ja, dann ist ihre simple 
Wortwörtlichkeit und Direktheit fast 
schmerzhaft. Sie scheinen einzigartig 
armselige Kandidaten für einen James 
Bond-Krimi zu sein oder dafür, für 
die Besetzung einer Rolle in „Spion 
und Gegenspion“ gewählt zu werden. 
Aber vielleicht sind sie „Mythomane“, 

Menschen, die nicht zwischen Tat-
sache und Phantasie unterscheiden 
können? Sie selbst erklären genau das 
Gegenteil: „wir sind nicht ausgeklügel-
ten Fabeln (griech.: mythoi, ‚’) gefolgt“, 
so schreiben sie, „als wir euch kundge-
tan haben die Kraft und das Kommen 
unseres Herrn Jesus Christus; sondern 
wir haben seine Herrlichkeit selber 
gesehen“.19

Abbildung 5: Eine Konstruktion, um Meineid 
aufzudecken

Äußere Motive zur Verfälschung

(b) Litten aber die apostolischen Zeu-
gen an äußeren Mängeln, das heißt an 
„zur Verfälschung“?

Nicht alle, die einen Meineid leisten, 
haben vorher unmoralische Handlun-
gen oder Verbrechen begangen. Häufig 
werden gesetzestreue Bürger, deren 
Vergangenheit ohne Schandfleck ist, 
Meineid begehen, nicht weil sie schon 
an sich unwürdig sind, sondern weil 
irgendein besonderer gegenwärtiger 
Grund sie dazu zwingt, das im Prozess 
vor Gericht zu tun. Das Motiv wird 
dann zum gemeinsamen Nenner. Es 
gibt ein Motiv für jeden Akt von Mein-
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eid. Die zweite wichtige Art, auf die 
der, der das Kreuzverhör durchführt, 
versuchen kann, Meineid aufzudecken, 
ist daher, das besondere Motiv ein-
zugrenzen, das den Zeugen veranlasst, 
Meineid zu begehen.20

Sicherlich würde kein vernünfti-
ger Mensch argumentieren, dass die 
apostolischen Zeugen von Jesus für 
einen Geldvorteil oder als Ergebnis 
gesellschaftlichen Drucks gelogen hät-
ten. Ganz im Gegenteil: Sie verloren 
aufgrund ihrer Hingabe an Jesus die 
Möglichkeit sowohl, weltlichen Wohl-
stand als auch gesellschaftliche Akzep-
tanz unter ihren jüdischen Freunden zu 
erlangen.21 

Könnte gerade die Zuneigung zu 
Jesus und die Bindung an ihn als Motiv 
für Fälschung dienen? Nicht wenn wir 
uns daran erinnern, dass ihr Herr sie 
ausdrücklich lehrte, dass das Lügen 
vom Teufel sei.22

Innere Mängel im Zeugnis?

(c) Wenn wir uns nun zum Zeugnis 
selbst wenden, dann müssen wir fragen, 
ob die Schriften des Neuen Testaments 
innerlich ungereimt oder widersprüch-
lich sind. Sicherlich liefern die vier 
Evangelien keine identischen, wörtlich 
gleichen Berichte der Worte und Taten 
Jesu. 

Aber gerade wenn sie das täten, 
würde allein diese Tatsache sie höchst 
verdächtig machen, denn es würde auf 
betrügerische Absprache hindeuten.23 
Die Evangelienberichte betrachten das 
Leben und den Dienst Jesu aus vier 

verschiedenen Perspektiven – genauso 
wie wahrhaftige Zeugen zu demselben 
Unfall verschiedene, aber sich ergän-
zende Berichte über das Ereignis dar-
bringen werden. Wenn der Einwand 
erhoben wird, dass dieselbe Begeben-
heit oder Perikope manchmal zu ver-
schiedenen Zeitpunkten oder Orten in 
Jesu Dienst gefunden wird, abhängig 
davon, welches Evangelium man zu 
Rate zieht, dann ist die einfache Ant-
wort, dass kein einzelnes Evangelium 
den vollständigen Bericht des dreijähri-
gen Dienstes Jesu enthält und das auch 
niemals beabsichtigte.24 

Und Jesus predigte (wie jeder Pre-
diger) sicherlich die gleiche Botschaft 
an verschiedene Gruppen und zu ver-
schiedenen Zeiten. Und nehmen wir 
an, er trieb die Geldwechsler zweimal 
aus dem Tempel: Ist es nicht im Licht 
seiner Aktivitäten und Prinzipien son-
derbar, dass er sie nur zweimal austrieb? 
(Wir würden es jeden Samstag – Sab-
bat – Abend erwartet haben.) Beob-
achten Sie auch auf welch ehrliche und 
unschmeichelhafte Art die Gruppe der 
Apostel sich selbst in diesen Aufzeich-
nungen darstellt. Markus, der Gefährte 
des Petrus, beschreibt Petrus als einen, 
der chronisch ins Fettnäpfchen tritt; 
und die Apostel im Allgemeinen wer-
den dargestellt (in Jesu eigenen Wor-
ten) als „zu trägen Herzens, all dem 
zu glauben, was die Propheten gere-
det haben“!25 Um den Ausdruck des 
Übersetzers des Neuen Testamentes, 
J. B. Phillips, zu verwenden, haben die 
Berichte des Neuen Testaments den 
„Klang von Wahrheit“.26
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Äußere Mängel im Zeugnis?

(d) Wie steht es schließlich mit äuße-
ren Mängeln im Zeugnis, d. h. Unstim-
migkeiten zwischen den Aufzeichnun-
gen des Neuen Testaments und dem, 
was wir von den Fakten der Archäo-
logie oder außerbiblischer historischer 
Berichte wissen? Das Neue Testament 
ist weit entfernt davon, die Berührung 
mit der säkularen Geschichte zu ver-
meiden. Es ist vielmehr übervoll von 
ausdrücklichen Bezügen auf säkulare 
berühmte Persönlichkeiten, Orte und 
Ereignisse. 

Anders als typisch sakrale Literatur, 
Mythen und Märchen („es war einmal 
…“) beginnt die Evangelienerzählung 
mit „es ging ein Gebot aus vom Kaiser 
Augustus, dass alle Welt sich schätzen 
ließe“.27 

Typisch für die Berichte des Neuen 
Testaments sind Abschnitte wie der 
Folgende:

Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft 
des Kaisers Tiberius, als Pontius Pila-
tus Statthalter in Judäa war und 
Herodes Landesfürst von Galiläa und 
sein Bruder Philippus Landesfürst von 
Ituräa und der Landschaft Trachonitis 
und Lysanias Landesfürst von Abilene, 
als Hannas und Kaiphas Hohepriester 
waren, da geschah das Wort Gottes zu 
Johannes, dem Sohn des Zacharias, in 
der Wüste. Und er kam in die ganze 
Gegend um den Jordan und predigte 
die Taufe der Buße zur Vergebung der 
Sünden.28

Die moderne archäologische For-
schung hat immer wieder die Verläss-
lichkeit von Geographie, Chronologie 
und allgemeiner Geschichte des Neuen 
Testaments bestätigt.29 Um nur ein 
einziges treffendes Beispiel herauszu-
nehmen: Nach dem Aufstieg der libe-
ralen Bibelkritik wurden Zweifel an der 
Historizität von Pontius Pilatus zum 
Ausdruck gebracht, weil er selbst von 
heidnischen Historikern nur in Verbin-
dung mit Jesu Tod erwähnt wird. Dann 
kam 1961 die Entdeckung in Cäsaräa 
der nun berühmten „Pilatus-Inschrift“, 
die eindeutig zeigt, dass, wie üblich, die 
Schreiber des Neuen Testaments prä-
ziser Geschichtsschreibung verpflichtet 
waren. Bei keinem der vier Elemente 
der McCloskey-Schoenberg-Konstruk-
tion zum Angriff gegen Meineid kön-
nen daher die Zeugen des Neuen Tes-
tament in Frage gestellt werden.

Die Komplexität von Betrug

Außerdem sollte man erkennen (und 
„Nichtanwälte“ erkennen das selten), 
wie schwierig es ist, erfolgreich in wir-
kungsvollem Lügen oder Verdrehung 
der Tatsachen zu sein, wenn jemand 
ein Kreuzverhör durchführt. Richard 
Givens stellt in seinem Standardwerk 
„Advocacy“ aus der Serie McGraw-Hill 
Trial Practice (Prozesspraxis) graphisch 
gewöhnliche, wahrheitsgemäße Kom-
munikation dar und stellt ihr dann die 
ungeheure Vertracktheit betrügerischer 
Kommunikation gegenüber (Abbil-
dung 6A und 6B).30
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Erfolgreiches Lügen erfordert 
ungeheure Geschicklichkeit und 
Energie

Achten Sie darauf, dass der Zeuge, 
der betrügt, sozusagen mindestens mit 
drei Bällen gleichzeitig jonglieren muss, 
während er ständig die Chance, ent-
deckt zu werden, einschätzt: Er muss 
sicher sein, dass er nichts sagt, was dem 
widerspricht, was der, der ihn verhört, 
weiß; er muss eine konsequente Lüge 
erzählen („Lügner brauchen ein gutes 
Gedächtnis“); und er muss dafür Sorge 
tragen, dass nichts, was er sagt, durch 
widersprechende äußere Tatsachen 
widerlegt werden kann. Was Givens 
sagen will, ist, dass erfolgreicher Betrug 
schrecklich schwierig ist; denn die psy-
chische Belastung und die Energie, die 
dafür aufgewendet wird, es zu versu-
chen, machen den Betrüger in hohem 
Maße verwundbar.

Je größer der Abweichungswinkel zwi-
schen diesen verschiedenen Bildern ist, 
desto verwirrender ist das Problem und 
desto mehr „höhere Mathematik“ muss 
geleistet werden, um zu versuchen, 
direkte Konflikte zwischen diesen Ele-
menten zu vermeiden. Je größer der 
Winkel des Betruges, der angewendet 
wird, desto größer ist die Komplexität 
und desto niedriger die Effektivität 
dieser inneren mentalen Operationen. 
Wenn das bewusst geschieht, so ordnen 
wir es dem Lügen zu. Ist es unbewusst, 
dann schieben wir es auf die „Befan-
genheit“ des Zeugen. Wenn jemand 
lügt oder stark befangen ist, dann ist es 
nicht genug, einfach jede geistige Spur 

auszubaggern, die es von dem Ereignis 
gibt und zu versuchen, sie als Antwort 
auf eine Frage auszudrücken. Statt-
dessen müssen alle der verschiedenen 
erwähnten Elemente abgewägt, eine 
Entscheidung über den besten Ansatz 
getroffen und eine Erwiderung ausge-
klügelt werden, von der man erwarten 
kann, dass sie am überzeugendsten ist. 
Und dann muss man sich bemühen, 
diese Kommunikation in den Verstand 
der Zuhörerschaft abzufeuern.

Die Person mit einem großen Abwei-
chungswinkel zwischen dem, was 
erzählt wird, und dem Eindruck, der 
zu vermitteln versucht wird, befindet 
sich daher im fast hilflosen Nachteil, 
besonders wenn sie auf einen Durch-
führenden des Kreuzverhörs trifft, der 
das Dilemma versteht.

Wenn die Zuhörerschaft sowohl den 
der das Kreuzverhör durchführt, als 
auch ein Gericht einschließt, dann 
wird die Anzahl von Elementen, die zu 
erwägen sind, sogar noch größer. Die 
mentale Gymnastik, die erforderlich 
ist, wächst im geometrischen Verhält-
nis zu der Anzahl von Elementen, die 
involviert sind.31

Warum die Gruppe der Apostel 
nicht die „Große Lüge“ überge-
stülpt haben kann

Ganz abgesehen von der Frage, ob 
die Zeugen Jesu im Neuen Testament 
die geeignete Art von Leuten waren, 
um sich in einem solchen Betrug zu 
engagieren (und wir haben schon, 
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indem wir sie auf mögliche innere und 
äußere Mängel geprüft haben, gese-
hen, dass sie es nicht waren): Hätten 
sie einen solchen massiven Betrug ver-
sucht, wären sie damit davongekom-
men? Zugegebenermaßen wurden sie 
niemals in den wörtlichen Zeugenstand 
gerufen, aber sie konzentrierten sich in 
ihrem Predigen auf die Zuhörerschaft 
der Synagoge und unterstellten so ihr 
Zeugnis der Barmherzigkeit der feind-
lichen jüdischen Leiterschaft, die sehr 
engen Kontakt zu dem Dienst Jesu 
gehabt hatte und entscheidend daran 
beteiligt gewesen war, ihn zu beenden.

Feindliche Zeugen als De-Facto-
Durchführende des Kreuzverhörs

Solch eine Zuhörerschaft genügt in 
hohem Maße Givens’ Beschreibung von 
„sowohl Durchführender des Kreuzver-
hörs als auch Gericht“: Sie hatten die 

Schaubild 6A: Der mentale Prozess in „“ – d. h. 
warheitsgetreuer – Kommunikation

Mittel, das Motiv und die Gelegen-
heit, das apostolische Zeugnis als unge-
nau und betrügerisch   bloßzustellen, 
wenn es denn so gewesen wäre. Und die 
Tatsache, dass sie das nicht taten, kann 
wirklich nur auf Grund dessen erklärt 
werden, dass sie es nicht konnten. Es 
scheint zum Beispiel unvorstellbar, dass 
die jüdische religiöse Leiterschaft, mit 
ihrer tiefgründigen Kenntnis des Alten 
Testaments, untätig herumgesessen 
hätte, als die Apostel verkündigten, 
dass Jesu Leben und Dienst Dutzende 
äußerst spezifischer Prophezeiungen 
des Alten Testaments erfüllt habe 
(Geburt in Bethlehem, Jungfrauenge-
burt, Flucht nach Ägypten, triumpha-
ler Einzug, von einem Gefährten für 30 
Silberstücke verkauft usw.), wenn das 
nicht wahr gewesen wäre. Professor F. F. 
Bruce von der Universität Manchester 
unterstreicht diesen grundlegenden 
Punkt bezüglich der Beweiskraft der 
gegnerischen Zeugen im apostolischen 
Zeitalter:

Es waren nicht nur freundliche Augen-
zeugen, mit denen die frühen Prediger 
rechnen mussten. Es gab andere, die 
weniger gut gesonnen waren, die auch 
mit den Haupttatsachen des Dienstes 
und Todes Jesu vertraut waren. Die 
Jünger konnten es sich nicht leisten, 
Ungenauigkeiten zu riskieren (ganz 
zu schweigen von absichtlicher Mani-
pulation der Tatsachen), was sofort von 
denen offengelegt worden wäre, die nur 
allzu froh gewesen wären, das tun zu 
können. Ganz im Gegenteil: Einer der 
starken Punkte in der ursprünglichen 
apostolischen Predigt ist der selbstbe-
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wusste Appell an das Wissen der Zuhö-
rer. Sie sagten nicht nur: „Wir sind 
Zeugen dieser Dinge“, sondern auch: 
„Wie ihr selbst wisst“ (Apg. 2,22). 
Hätte irgendwie die Tendenz bestan-
den, in irgendeiner Hinsicht von den 
Fakten abzuweichen, so hätte die mög-
liche Gegenwart gegnerischer Zeugen in 
der Zuhörerschaft als ein weiteres Kor-
rektiv gedient.32

Ist da irgendjemand  
geisteskrank?

Wir verschwenden keine Zeit mit 
der Möglichkeit, dass die Jünger an 
verrückten Wahnvorstellungen litten.

Zum Ersten deshalb, weil das Gesetz 
von der Gesundheit eines Menschen 
ausgeht, und die Berichte enthalten 
keinen Hinweis darauf, dass die Jünger 
etwas anderes waren. Zum Zweiten, 
weil der Punkt, den Professor Bruce 
in Bezug auf die gegnerischen Zeugen 
betont hat, sich mit gleicher Wucht 

Schaubild 6B: Der lügende Zeuge
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auf die Andeutung von Geisteskrank-
heit anwenden lässt: Hätte irgendet-
was, selbst Wahnzustand, die Jünger 
veranlasst, die Biographie Jesu zu ver-
fälschen, dann hätten die gegnerischen 
Zeugen das mit Sicherheit gegen sie 
verwendet.

Die Sache mit dem Hörensagen

Die praktische Gleichsetzung von 
gegnerischen Zeugen mit einem forma-
len Kreuzverhör ist eine weitreichende 
Antwort auf den gelegentlich geäußer-
ten Einwand, das apostolische Zeugnis 
über Jesus würde bei einem modernen 
Gerichtsverfahren als vom „Hörensa-
gen“ abgelehnt, d. h. als Aussage von 
außerhalb des Gerichtsverfahrens, die 
dargeboten wird, um die Wahrheit 
ihrer Inhalte zu beweisen. 

Wir wollen gleich zu Anfang das 
ernsthafteste Problem mit dem Hören-
sagen nennen: Sein Urheber steht nicht 
vor Gericht und kann daher nicht einem 
Kreuzverhör unterzogen werden. Selbst 
wenn also das neutestamentliche Zeug-
nis über Jesus technisch gesehen unter 
die Axt der Hörensagen-Regel fällt, 
reduzieren die gegnerischen Zeugen als 
praktisch Durchführende des Kreuz-
verhörs das Problem auf ein Minimum. 

Zum Zweiten existiert die Hören-
sagen-Regel im angloamerikanischen 
Bürgerlichen Recht (eine solche Regel 
ist nicht Teil der Tradition kontinen-
talen Zivilrechts) besonders als ein 
technischer Kunstgriff, um Geschwo-
rene vor Beweisen aus zweiter Hand zu 
schützen. Im Gefolge der praktischen 
Abschaffung der zivilen Geschworenen 

in England hat das Gesetz zum Beweis 
im Zivilrecht von 1968 im Endeffekt 
die Hörensagen-Regel aus den Zivilver-
fahren eliminiert – von der Vorausset-
zung ausgehend, dass Richter vermut-
lich selbst Zeugnisse aus zweiter Hand 
auf ihren wahren Wert hin überprüfen 
können.33 

In den Vereinigten Staaten und in 
englischen Strafverfahren haben die 
Ausnahmen der Hörensagen-Regel 
fast die Regel verschluckt, und eine 
dieser Ausnahmen ist die „Antike-
Dokumente“-Regel (auf die ich mich 
weiter oben bezog), durch die Doku-
mente des Neuen Testaments tat-
sächlich als taugliche Beweismittel 
angenommen werden würden. Um 
das klarzustellen: Das Prinzip, das 
der Hörensagen-Regel zugrunde liegt, 
bleibt unverzichtbar, nämlich dass ein 
Zeuge aufgrund „seines eigenen Wis-
sens oder seiner eigenen Beobachtung“ 
Zeugnis ablegen sollte, nicht auf der 
Grundlage von dem, was zu ihm indi-
rekt von anderen gekommen ist. 

Und die Schreiber des Neuen Tes-
taments sagen uns andauernd, dass sie 
darlegen, „was wir gehört haben, was 
wir gesehen haben mit unsern Augen, 
was wir betrachtet haben und unsre 
Hände betastet haben, vom Wort des 
Lebens“ (1Joh 1,1).

Eine Herausforderung  
an die Leser

Die Zusammenfassung des Zeugnis-
befunds für das Leben und den Dienst 
Jesu sowie für seine Behauptungen 
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über sich selbst stellt eine andauernde 
Herausforderung für den ernsthaften 
Wahrheitssucher dar.

Alles, was das Christentum bezüglich 
dieses Themas von den Menschen for-
dert, ist, dass sie mit sich selbst überein-
stimmen, dass sie mit diesen Beweisen so 
umgehen sollen, wie sie mit den Bewei-
sen für andere Dinge umgehen würden 
und dass sie die handelnden Personen 
und die Zeugen prüfen und beurteilen 
sollen, so wie sie es mit ihren Mitmen-
schen tun, wenn diese vor menschlichen 
Gerichten über menschliche Angelegen-
heiten Zeugenaussagen machen. 

Lasst die Zeugen mit sich selbst verg-
lichen werden, mit anderen und mit 
Tatsachen und Umständen in der 
Umgebung. Und lasst ihr Zeugnis, 
so wie das in einem Gerichtsverfah-
ren gegeben wäre, von der Gegenseite 
überprüft werden und lasst den Zeugen 
dabei einem strengen Kreuzverhör 
unterzogen werden. Das Ergebnis, so 
glaube ich zuversichtlich, wird eine 
Überzeugung ohne Zweifel an seiner 
Integrität, seiner Tauglichkeit und 
seiner Wahrhaftigkeit sein. 

Im Verlauf einer solchen Überprü-
fung wird bei jedem Schritt, den wir 
weitergehen, ein ungeplantes Zusam-
mentreffen von Tatsachen zunehmen, 
die Wahrscheinlichkeit der Aufrich-
tigkeit des Zeugen und der Realität 
des Geschehens, das er erzählt, wird 
zunehmen, bis es für alle praktischen 
Zwecke den Wert und die Kraft des 
schlüssigen Beweises gewinnt.34

(3) Die Frage der Auferstehung

Im Herz des apostolischen Zeugnis-
ses und der apostolischen Verkündi-
gung liegt die behauptete Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten. Während 
seines Dienstes präsentierte Jesus seine 
bevorstehende Auferstehung als den 
entscheidenden Beweis seiner Behaup-
tung, Gott zu sein.35 Hat die Auferste-
hung wirklich stattgefunden?36

Zeugenaussagen, nicht  
Metaphysik, sind der Schlüssel

Der erste Punkt, den wir erwägen 
müssen, ist, dass die Berichte von der 
Auferstehung und von detaillierten 
Erscheinungen nach der Auferste-
hung über einen Zeitraum von vierzig 
Tagen37 eben alle in den Dokumenten 
des Neuen Testaments enthalten sind, 
deren historische Verlässlichkeit wir 
bestätigt haben, und dass sie von den-
selben apostolischen Zeugen bezeugt 
werden, deren Aufrichtigkeit wir gerade 
festgestellt haben. Eine abrupte Kehrt-
wendung zu machen und nun diese 
Dokumente und Zeugen für unglaub-
würdig zu erklären, weil sie behaupten, 
dass Jesus von den Toten auferstand, 
würde bedeuten, eine sorgfältige his-
torische Untersuchung durch eine 
zweifelhafte Metaphysik („Auferste-
hungen von den Toten sind kosmisch 
unmöglich“ – und wie kann man in 
einem relativistischen Einsteinischen 
Universum gerade das behaupten?) zu 
ersetzen. Wir dürfen nicht den Feh-
ler des Philosophen David Hume aus 
dem achtzehnten Jahrhundert machen, 
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der dachte, er könne Plackerei in der 
Beweisbewertung vermeiden, indem er 
deduktiv von der grundlosen Prämisse, 
„dass eine feste und nicht änderbare 
Erfahrung die Naturgesetze nachgewie-
sen hat“, ausging und zu der Schluss-
folgerung (gänzlich ein Zirkelschluss) 
kam: „Es muss eine einheitliche Erfah-
rung geben, die gegen jedes wunder-
hafte Ereignis spricht“, und dass „ein 
toter Mensch zum Leben kommt, ist in 
keinem Zeitalter und in keinem Land 
je beobachtet worden“.38

Der fehlende Leichnam

Zweitens sollten wir über die Beweis-
kraft des „fehlenden Leichnams“ nach-
denken, eines Arguments von Frank 
Morison,39 der sich durch die Untersu-
chung der Beweislage der Auferstehung 
Jesu zum Christentum bekehrte. Mori-
son macht geltend: Wenn Jesus nicht 
auferstand, dann muss jemand den 
Leichnam gestohlen haben. Die einzi-
gen Menschen aber, die beteiligt waren, 
waren die römischen Autoritäten, die 
jüdischen religiösen Führer und die 
Jünger Jesu. Die römischen Autoritä-
ten und die jüdischen religiösen Führer 
würden sicherlich nicht den Leichnam 
weggenommen haben; denn das zu 
tun, wäre gegen ihre eigenen Interes-
sen gewesen (für die Römer: Palästina 
ruhig zu halten; für die Juden: ihren 
religiösen Einfluss zu erhalten).40 Und 
die Jünger hätten kaum den Leichnam 
gestohlen und wären dann für das, von 
dem sie wussten, dass es nicht wahr 
war, gestorben. Es folgt also durch 

Ausschlussverfahren: Jesus ist von den 
Toten auferstanden, genauso wie es die 
Berichte aus erster Hand erklären.

Wir haben keine Voreingenom-
menheit zugunsten biologischer 
Wunder

Ich habe an anderem Ort gezeigt, dass 
der Versuch Antony Flews, der Wir-
kung dieses Arguments zu entgehen, 
nicht erfolgreich ist.41 Wenn Flew sagt, 
dass die Christen ganz einfach ein bio-
logisches Wunder (die Auferstehung) 
einem psychologischen Wunder (dass 
die Jünger für etwas sterben, von dem 
sie wissen, dass es falsch ist) vorziehen, 
dann geht er vollständig am Wesent-
lichen vorbei. Die Frage ist nicht eine 
metaphysische Präferenz; es geht viel-
mehr um die Beweislage der Zeugen-
aussagen. Für die Unterstützung des 
Bildes von psychologisch anormalen 
Jüngern gibt es keinen Beweis, wohin-
gegen ungeheuer kräftiges Zeugenma-
terial dahingehend vorliegt, dass Jesus 
körperlich von den Toten auferstand.

Aber wir sind nicht verrückt nach 
wilden Spekulationen

Während der letzten Jahre sind noch 
erfinderischere Versuche, die Aufer-
stehung wegzuerklären, aufgetreten. 
Schoenfields Passover Plot („Passah-
Verschwörung“) argumentiert, dass 
Jesus seine eigene Kreuzigung herbei-
führte. Er betäubte sich mit Drogen, 
um im Grab gerade so lange zu überle-
ben, um die verwirrten Jünger davon zu 
überzeugen, dass er auferstanden sei.42 
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(Zu untersuchen wäre: Wie stimmt 
das überein mit Jesu eigenen morali-
schen Lehren? Und lässt es uns nicht 
zurück mit genau dem gleichen Pro-
blem, nämlich was letztlich mit dem 
Leichnam geschah?) Von Däniken – 
der sich zum Schreiben von Pseudo-
wissenschaftlichem wandte, als er in 
der Schweiz eine Gefängnisstrafe für 
Unterschlagung, Betrug und Urkun-
denfälschung absaß43 – „erklärt“ die 
Auferstehung, indem er nahelegt, dass 
sie das Produkt einer nahen Begegnung 
der dritten Art gewesen sei: Jesus war 
eine Art Marsmensch, der schlau in den 
Anzug „Jesus“ verkleidet war und ein 
paar Tricks kannte, darunter auch, wie 
man so erscheint, als sei man von den 
Toten auferstanden.

Juristisches Argumentieren arbei-
tet mit Wahrscheinlichkeiten

Sind solche Hypothesen nicht mög-
lich? Zweifelsohne ist in unserem unge-
wissen Universum alles möglich (wie 
ein Philosoph bemerkte), außer Zahn-
pasta zurück in die Tube zu quetschen. 
Aber juristisches Argumentieren arbei-
tet mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit 
Möglichkeiten: überwiegender Beweis 
bei den meisten Zivilklagen, Beweis der 
keinen Raum für vernünftige (nicht für 
überhaupt keine) Zweifel lässt in Straf-
rechtsfällen.44 Die Regeln für gericht-
liche Beweisführung vor Bundesge-
richten in den USA (Federal Rules of 
Evidence) definieren sachdienliche 
Beweise als „Beweis mit der Tendenz, 
die Existenz irgendeiner Tatsache, die 

von Belang für die Bestimmung der 
Handlung ist, wahrscheinlicher oder 
weniger wahrscheinlich zu machen, als 
sie es ohne den Beweis wäre“45. Stellen 
Sie sich vor, die Geschworenen kämen 
zu dem Urteil „unschuldig“, weil es 
immer möglich ist, dass unsichtbare 
Marsbewohner, nicht der Angeklagte, 
für das Verbrechen verantwortlich 
waren! Richter in den Vereinigten 
Staaten unterweisen die Geschworenen 
sorgfältig, nur auf die Beweise in dem 
Fall zu achten und dementsprechend das 
Urteil zu fällen. Ein Urteil auf schuldig 
in einem Strafrechtsfall sollte nur dann 
gefällt werden, wenn die Geschworenen 
keine andere vernünftige Erklärung des 
Verbrechens (d. h. eine Erklärung ent-
sprechend der Beweislage) finden kann 
als die, dass der Angeklagte es getan 
hat. Der Umgangston und der Wert 
von Diskussionen über die Auferste-
hung Jesu würde beträchtlich angeho-
ben werden, wenn auch dabei ebenso 
gründliches Denken angewandt würde.

Wahrscheinlichkeit ist die einzig 
zu rechtfertigende Grundlage für 
das sachliche Treffen von Ent-
scheidungen, selbst wenn es um 
Leben und Tod geht

Können wir letzte Fragen (die Gott-
heit Jesu, unsere Hingabe an ihn für 
Zeit und Ewigkeit) auf bloße Wahr-
scheinlichkeiten gründen? Die analyti-
schen Philosophen haben gezeigt, dass 
wir keine andere Wahl haben: Ledig-
lich formale („analytische“) Wahrhei-
ten (beispielsweise die Grundvoraus-
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setzungen deduktiver Logik und reiner 
Mathematik) können absolut bewiesen 
werden – und die Absolutheit hierbei 
ergibt sich aus der Natur der Definiti-
onen ihrer axiomatischen Grundlagen 
wie etwa in der euklidischen Geome-
trie. Alle Tatsachen („synthetische“ 
Aussagen) sind auf Bestätigung anhand 
von Wahrscheinlichkeiten beschränkt. 
Das macht uns jedoch im täglichen 
Leben nicht bewegungsunfähig. 

Wir setzen unser Leben trotzdem 
jeden Tag auf der Grundlage von 
Wahrscheinlichkeitsurteilen (Überque-
ren der Sraße, Verzehr von verpackten 
Lebensmitteln und Medikamenten, 
Fliegen in Flugzeugen usw.) Risiken 
aus. Und das Gesetz in jedem Land 
verteilt Eigentum neu und nimmt die 
Freiheit (oder sogar das Leben) weg 
durch Urteile und richterliche Ent-
scheidungen, die in der Prüfung von 
Beweisen und in auf Wahrscheinlich-
keit gegründeten Maßstäben für den 
Beweis wurzeln.

Wie gewichtig müssen Beweise 
sein, um eine Auferstehung nach-
zuweisen?

Das Thema hier ist aber ein Wun-
der: eine Auferstehung. Wie viele 
Beweise sollte ein vernünftiger Men-
schen verlangen, um solch eine Tat-
sache zu begründen? Können Beweise 
jemals rechtfertigen, dies zu akzeptie-
ren? Thomas Sherlock, Hauptpastor 
der Temple Church (die sich im Besitz 
von zweien der vier englischen Gilden 
für Gerichtsanwälte, der Honourable 

Societies for the Inner and the Middle 
Temple, befindet) und Bischof von 
London, beantwortete diese Fragen im 
achtzehnten Jahrhundert gut:

Nehmen wir an, Sie haben gesehen, wie 
ein Mann öffentlich hingerichtet und 
sein Leichnam später von dem Scharf-
richter verwundet, weggetragen und in 
das Grab gelegt wurde. Nehmen wir 
an, ihnen wurde später erzählt, dass 
der Mann wieder zum Leben gekom-
men sei: Was würden Sie in diesem Fall 
vermuten? Nicht, dass der Mann nie-
mals tot war; denn das haben Sie selbst 
gesehen. Aber sie würden anzweifeln, 
ob er jetzt lebt. 

Doch würden Sie sagen: „Dieser Fall 
schließt jegliches menschliches Zeugnis 
aus“, oder: „Menschen können das 
nicht feststellen, ob jemand mit dem 
sie vertraulichen Umgang hatten, lebt 
oder nicht“. Auf welcher Grundlage 
könnten Sie das sagen? Ein Mann, 
der aus dem Grab aufersteht, ist ein 
Objekt der Sinne und kann genauso 
den Beweis dafür bringen, dass er lebt, 
wie das irgendein anderer Mensch auf 
der Welt kann. 

Eine Auferstehung also als eine Tat-
sache anzusehen, die durch Beweise 
bewiesen wird, ist ein klarer Fall. Das 
verlangt keine größere Fähigkeit bei 
den Zeugen, als dass sie in der Lage 
sein müssen, zwischen einem toten 
Mann und einem lebendigen Mann zu 
unterscheiden. Und das ist ein Punkt, 
an dem sich jeder lebende Mensch, so 
glaube ich, ein Urteil zutraut.46
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Was nötig ist: Genug Beweise um 
(A) Tod und (B) Leben zu zeigen

Bischof Sherlock liegt sicherlich 
darin richtig, dass eine Auferstehung 
nicht prinzipiell eine unüberwindli-
che Schwierigkeit für die Beweisfin-
dung darstellt. Was die Wahrnehmung 
betrifft (und nur darüber müssen wir 
uns zu Beweiszwecken Gedanken 
machen), kann eine Auferstehung 
als Tod gefolgt von Leben betrachtet 
werden. 

T. dann L.
Normalerweise ist die Reihenfolge 

umgekehrt, nämlich so:
L. dann T.
Wir sind wohlvertraut mit der 

Wahrnehmung der konstituierenden 
Faktoren (auch wenn wir nicht das 
„Geheimnis“ des Lebens verstehen und 
nicht, warum der Tod eintreten muss). 
Und wir haben keine Schwierigkei-
ten damit, Beweiskriterien aufzustel-
len, um eine Person in die eine oder 
die andere Kategorie einzuordnen. So 
ist das Essen von Fisch47 ausreichend, 
um den Essenden zu den Lebenden zu 
zählen, und eine Kreuzigung ist genug, 
um den Gekreuzigten unter die Toten 
zu rechnen. In Jesu Fall ist die Reihen-
folge umgekehrt, aber das hat keine 
erkenntnistheoretische Bedeutung für 
die Gewichtung der Beweise, die erfor-
derlich sind, um Tod oder Leben fest-
zustellen. Und falls Jesus an Punkt A 
tot und an Punkt B wieder lebendig 
war, dann hat eine Auferstehung statt-
gefunden – und das spricht für sich 
selbst (res ipsa loquitur).48

Wirft aber nicht die Unzuverlässig-
keit von Augenzeugen einen Zweifel 
auf ein Ereignis, dass so außergewöhn-
lich ist wie die Auferstehung? Psycho-
logen wie Loftus haben auf wirkliche 
Gefahren bei den Aussagen von Augen-
zeugen verwiesen.49 Nichtsdestowe-
niger bleiben sie, wie wir schon gese-
hen haben, die Ecksteine juristischer 
Beweisführung. 

Was die Verlässlichkeit von Iden-
tifizierungen von Bekannten (genau 
darum geht es bei der Identifizierung 
von Jesus durch die Jünger nach der 
Auferstehung) betrifft, so stimmen 
Experten zu diesem Thema darin über-
ein, dass gilt: „Je besser ein Zeuge mit 
einer Person bekannt ist, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass die Identifizie-
rung des Zeugen genau ist“, und: „da, 
wo ein Augenzeuge auftritt, stellt die 
größte Herausforderung an die Über-
zeugunskraft des Anwalts der Versuch 
dar, ohne Unterstützung einer Exper-
tenaussage für die Unzuverlässigkeit 
der Identifierung eines vorher Bekann-
ten durch einen nicht angeklagten 
Augenzeugen zu argumentieren“.50 

Und genau das haben wir in dem 
augenblicklichen Fall: Jünger wie Tho-
mas liefern „Identifizierung von nicht 
angeklagten Augenzeugen“ des aufer-
standenen Jesus, mit dem sie für den 
unmittelbar vorangegangen Zeitraum 
von drei Jahren äußerst innig bekannt 
waren.51 Keines Anwalts „Überzeu-
gunskraft“ wird gegenüber diesem 
Beweis von Identifizierung etwas 
ausrichten.
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Henry, Nash, Gerstner, Sproul, 
Geisler und Ratte über Tatsachen 
und Interpretationen

Schließlich mag der folgende Ein-
wand vorgebracht werden: Selbst wenn 
wir von der Auferstehung Jesu ausge-
hen – ist diese Tatsache allein genug, 
seine Gottheit und die Wahrheit seiner 
Ansprüche festzustellen? 

Die theologischen Vertreter einer 
voraussetzungsbewussten Apologetik, 
Carl F. H. Henry und Ronald H. Nash, 
sagen uns, dass es keine sich selbst 
interpretierenden Tatsachen gebe,52 
und die Calvinisten John Gerstner und 
R. C. Sproul ebenso wie der evangeli-
kale Neo-Thomist Norman L. Geisler 
bestehen darauf, dass eine unabhän-
gige theologische Struktur errichtet 
werden müsse, um der Auferstehung 
Jesu irgendeinen theologischen Sinn zu 
verleihen.53 

Ich widerspreche dem grundlegend. 
Selbst „Ratte“ – berühmt für ihre füh-
rende Rolle in Kenneth Grahames The 
Wind in the Willows, jedoch kaum 
eine vollendete Erkenntnistheoretike-
rin – gerät in Verzweiflung über ihren 
Gefährten, weil der nicht erkennt, dass 
sich Tatsachen selbst interpretieren 
können:

„Meinst Du etwa“, schrie die erregte 
Ratte, „dass dieser Türvorleger Dir 
überhaupt nichts sagt“?

„Wirklich, Ratte“, sagte der Maul-
wurf ziemlich launisch, „ich denke, 
wir haben genug gehabt von diesem 
Unsinn. Wer hat jemals gehört, dass ein 

Türvorleger irgendjemandem irgendet-
was sagt? Sie tun das einfach nicht. Sie 
sind nicht von dieser Art. Türvorleger 
kennen ihren Platz.“ 

„Jetzt schau mal her, Du – Du dick-
köpfiges Biest“, erwiderte die Ratte 
wirklich verärgert, „das muss aufhö-
ren, aber scharre – scharre und kratze 
und grabe und jage herum, besonders 
an den Hängen der Hügel, wenn Du 
heute Nacht trocken und warm schla-
fen willst, denn es ist unsere letzte 
Chance!“

Historische Tatsachen können 
selbstinterpretierend sein

Anderswo habe ich im Detail argu-
mentiert, dass Tatsachen – historische 
und andere – „in sich selbst zureichende 
Kriterien bieten, um unter verschiede-
nen Interpretationen von ihnen zu wäh-
len“54. Der Philosoph Paul Feinberg hat 
diese Tatsache mit unerbittlicher Logik 
verteidigt:

Wollen wir ein Beispiel aus der jüngs-
ten Vergangenheit ansehen. Es kann 
festgestellt werden, dass ungefähr 6 
Millionen Juden unter deutscher Herr-
schaft im Zweiten Weltkrieg starben. 
Wollen wir zwei sich gegenseitig aus-
schließende Interpretationen vorschla-
gen: Erstens können diese Ereignisse als 
die Aktionen eines verrückten Mannes 
interpretiert werden, der wahnhaft 
antisemitisch war. Die Todesfälle 
waren Morde, Gräueltaten. Zweitens 
könnte behauptet werden, dass Hitler in 
Wirklichkeit die Juden liebte. Er hatte 
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einen tiefen und beständigen Glauben 
an den Himmel und das Leben nach 
dem Tod. Nachdem Hitler die jüdische 
Geschichte überdacht hatte, entschied 
er, dass die Juden genug verfolgt worden 
waren, und aufgrund seiner Liebe zu 
ihnen, versuchte er, ihnen zu helfen, in 
die ewige Glückseligkeit einzutreten. 
Wenn zwischen Ereignissen und ihrer 
Interpretation keine Notwendigkeit 
besteht, dann gibt es keinen Weg, um 
zu bestimmen, welche Bedeutung kor-
rekt ist. Wir würden niemals gerecht-
fertigt in unserer Behauptung, dass 
jemand, der die zweite Ansicht teilt, 
falsch liegt. Das ist sowohl widerlich als 
auch absurd. Es muss eine empirische 
Notwendigkeit geben, die ein Ereignis 
oder eine Tatsache mit ihrer korrekten 
Interpretation verbindet.55

Ebenso juristische Tatsachen

Darüber hinaus erinnere ich den 
Leser daran, dass das Wesen juristi-
scher Argumentation selbst (Urteile, 
die auf der Grundlage von Erkennt-
nissen über Tatsachen gefällt werden) 
auf der Fähigkeit von Tatsachen, für 
sich selbst zu sprechen, beruht. Als nur 
eine Illustration nehmen Sie den maß-
geblichen Fall Williams gegen North 
Carolina (der „zweite Williams-Fall“) 
vor dem Höchsten Gerichtshof, der für 
die These steht, dass eine Scheidung, 
die lediglich durch die Zustellung der 
Scheidungsurkunden und ohne per-
sönliche Anwesenheit des Ehepaares 
in einem Staat vollzogen wurde, nur 
dann auch durch einen anderen Staat 

voll anerkannt werden muss, wenn die 
Parteien in dem Staat, der die Schei-
dung ausgesprochen hat, einen echten 
Wohnsitz erworben haben. Im Ver-
lauf seiner Stellungnahme erklärte das 
Gericht:

Die Kläger, Langzeiteinwohner von 
North Carolina, kamen nach Nevada, 
wo sie in einem Autohof für vorüber-
gehende Bewohner blieben, sobald 
das Gesetz von Nevada es zuließ, die 
jeweiligen Scheidungen einreichten, 
einander heirateten, sobald die Schei-
dungen durch waren, und umgehend 
zurückkehrten, um in North Carolina 
zu leben. Es kann nicht mit vernünf-
tigen Gründen behauptet werden, dass 
eine Reihe von Schlussfolgerungen und 
nicht die andere bezüglich des Erwerbs 
von neuen Wohnsitzen [sic] durch die 
Kläger in Nevada von den Umständen 
ihrer Scheidungen in Nevada abgeleitet 
werden könne.56

Zwei Gründe dafür, die Gott-
heit des auferstandenen Jesus zu 
akzeptieren

Geisler hat mich sehr falsch interpre-
tiert, wenn er sagt, dass ich „die Auf-
erstehung für so etwas Bizarres und 
Eigentümliches [halte], dass nur eine 
übernatürliche Erklärung sie ange-
messen erklären wird“57. Nach meiner 
Sicht gibt es zwei zwingende Gründe 
anzunehmen, dass die Auferstehung 
Jesu seine Gottheit beinhaltet. Kei-
ner davon ist jedoch eine „Eigentüm-
lichkeit“ an sich. Erstens gilt: „Dieses 
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Wunder geht am wirkungsvollsten mit 
dem grundlegendsten Bereich der all-
gemeinen Bedürfnisse des Menschen 
um, nämlich mit der Unterwerfung 
des Todes“58 – eine Wahrheit, die im 
Gesetz anerkannt wird durch die Aus-
nahme der „Aussage einer sterbenden 
Person“ zur Hörensagen-Regel (sogar 
die Erklärung des Mordopfers ohne 
religiösen Glauben ist zulässig im 
Beweisverfahren auf Grundlage des-
sen, dass jemand mit besonders großer 
Wahrscheinlichkeit die Wahrheit sagt, 
wenn er sich dessen bewusst ist, dass 
dieses schrecklichste aller existentiellen 
Ereignisse unmittelbar bevorsteht).59 
Wenn Tod tatsächlich so bedeutsam 
ist, dann bedeutet, „nicht denjenigen 
anzubeten, der Dir die Gabe des ewi-
gen Lebens gibt, hoffnungslos falsch 
zu deuten, was die Gabe Dir über den 
Geber erzählt“60.

Zum Zweiten gibt es logisch betrach-
tet nur zwei mögliche Arten von Erklä-
rungen oder Interpretationen der Tat-
sache der Auferstehung: diejenige, die 
von der Person gegeben wurde, die 
auferstand, oder die, die von jemand 
anderem gegeben wurde. Sicherlich 
gilt: Wenn nur Jesus wirklich aufer-
standen ist, dann ist er in einer weit 
besseren Position (eigentlich in der 
einzigen Position!), das zu interpretie-
ren oder zu erklären. Bis zum Beispiel 
von Däniken von den Toten aufersteht, 
werde ich Jesu Bericht über das, was 
passiert ist, vorziehen. Und Jesus sagte, 
dass sein wundersamer Dienst dadurch 
erklärbar ist, dass er Gott in menschli-
cher Form war: „Ich und der Vater sind 

eins“, „wer mich sieht, der sieht den 
Vater“.61 Theismus wird dann zur geeig-
neten Schlussfolgerung aus der Aufer-
stehung Jesu, wie er selbst sie erklärte – 
nicht eine vorangehende metaphysische 
Hürde, über die man springen muss, 
um zu einer geeigneten historischen 
und beweiserheblichen Interpretation 
dieses Ereignisses zu gelangen.

Jesus stempelt seine göttliche 
Bestätigung auf die Bibel

Die Gottheit Jesu selbst gibt uns eine 
Grundlage für Menschenwürde, durch 
die Tatsache, dass der Gott des Uni-
versums sich dafür entschied, sich in 
menschliches Gewand zu kleiden. Und 
die Lehren Jesu an sich, die Gottes Leh-
ren sind, stellen einen unfehlbaren Füh-
rer zu Menschenrechten und -pflichten 
dar. Aber Jesus tut sogar noch mehr 
als das. Durch seine direkten Aussa-
gen bezüglich des Alten Testaments als 
göttliche Offenbarung62 und dadurch, 
dass er es konsequent als vertrauens-
würdig und als göttliche Autorität in 
jeder Hinsicht zitiert,63 legt Jesus auf es 
sein (d. h. Gottes) imprimatur. Indem 
er seinen Aposteln eine besondere Gabe 
des Heiligen Geistes gab, damit sie sich 
unfehlbar daran erinnerten, was er sie 
gelehrt hatte,64 und damit sie dadurch 
indirekt auch die Apostolizität in ande-
ren anerkennen konnten, stempelte er 
vorgreifend die zukünftigen Schrif-
ten von Aposteln (die ursprünglichen 
zwölf Apostel minus Judas Ischarioth 
und plus Paulus, der als Apostel zu 
den Heiden eingepfropft wurde)65 und 
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Schriften von ihren Gefährten (Mar-
kus, Lukas usw.), deren Genauigkeit 
zu verifizieren die Apostel in der Lage 
waren, mit der Bestätigung als göttli-
che Offenbarung ab. Als Ergebnis wird 
die gesamte Bibel – Altes und Neues 
Testament – eine irrtumsfreie Quelle 
absoluter Prinzipien, von der eine offen-
barungsgemäße Philosophie der Men-
schenrechte abgeleitet werden kann.66

Zwei Einwände dagegen, die 
biblische Autorität von einem 
göttlichen Jesus abzuleiten

Zwei Einwände können gegen das 
Argument, dass ich gerade eingeführt 
habe, erhoben werden: Warum sollte 
die bloße Tatsache, dass Gott etwas 
sagt, dessen Wahrheit garantieren? 
und: Was ist, wenn der fleischgewor-
dene Christus so sehr auf die mensch-
lichen Ideen seiner Zeit begrenzt war, 
dass sein Bestätigungsstempel auf der 
Bibel keine Garantie für ihre absolute 
Genauigkeit darstellt?

Die Unsinnigkeit eines  
lügenden Gottes

Das erste dieser Argumente wird in 
Descartes’ Diskussion über Gott als ein 
mögliches „böses Genie“, einen kosmi-
schen Lügner, widergespiegelt. Aber 
wenn er das wäre, dann wäre er ein 
göttlicher und daher perfekter Lügner, 
so dass es unmöglich für Sie wäre, ihn 
dabei zu erwischen. Kurz gesagt: Er 
wäre besser als Lügner als Sie als Detek-

tiv. Die bloße Idee von Gott als Lügner 
ist also bedeutungslos – eine prinzipiell 
analytisch nicht verifizierbare Vorstel-
lung. Wenn Sie dem fleischgewordenen 
Gott begegnen, dann haben Sie keine 
andere Wahl, als ihm hinsichtlich des 
Weges der Rettung, der Glaubwürdig-
keit der ganzen Bibel und hinsichtlich 
der Menschenrechte zu vertrauen.

Die Absurdität eines  
kenotischen Christus

Der Gedanke, dass Jesus auf mensch-
liche und fehlbare Ideen begrenzt war 
(die sogenannte Kenotische Theorie67 
der liberalen Theologie) bricht ebenfalls 
unter seinem eigenen Gewicht zusam-
men. Nach der kenotischen Argumen-
tation entschied sich entweder Jesus 
dafür, seine Aussagen den fehlbaren 
Ideen seiner Zeit anzupassen (in diesem 
Fall wäre er ein Opportunist, der im 
Geiste Lenins einen der grundlegends-
ten aller moralischen Irrtümer beging, 
nämlich zu erlauben, dass der Zweck 
die Mittel heiligt);68 oder er konnte 
im Prozess der Fleischwerdung selbst 
Selbstbegrenzung nicht vermeiden (in 
diesem Fall ist die Fleischwerdung von 
wenig oder gar keinem Wert für uns, 
denn es gibt keine Garantie dafür, dass 
sie irgendetwas Entscheidendes offen-
bart). Und bedenken Sie, dass, falls 
eine solch zweifelhafte Fleischwerdung 
absoluten Weizen mit kulturell relativer 
Spreu vermischt hätte, wir kein ausrei-
chendes Kriterium haben würden, bei-
des zu trennen, so dass der „absolute“ 
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Teil uns nichts Gutes geben würde! 
Um das Bedürfnis der Menschen 
nach unwiderlegbaren Prinzipien der 
Menschenwürde zu befriedigen, darf 
ein fleischgewordener Gott nicht mit 
gespaltener Zunge reden. Im Licht der 
Unmenschlichkeit des Menschen gegen 
den Menschen ist das Letzte, was wir 
brauchen, eine zusätzliche, fehlbare 
Meinung, selbst wenn sie in göttliches 
Gewand verkleidet ist.

Nun zu den biblischen  
Menschenrechten

Mit der biblischen Offenbarung 
haben Christen eine solide erkennt-
nistheoretische Grundlage. Weil Gott 

nicht stottert, sondern durch sein Wort 
verstehbar spricht, gibt es solide Gründe, 
Jesus Christus fest zu vertrauen. 

Dieser Artikel ist eine deutsche Überset-
zung von Wolfgang Häde des sechsten 
Kapitels „A Revelational Solution“ aus 
dem Buch Human Rights and Human 
Dignity (Probe Ministries International, 
1986) von John Warwick Montgomery.
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